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BEDINGUNGEN ZUR RÜCKHOLKOSTENVERSICHERUNG
IM AUSLAND VERSTORBENER PERSONEN

IDEAL BestattungsVorsorge

■■   Versicherte Person
Versicherte Person in der Rückholkostenversicherung im Ausland verstorbener Personen ist die Ver-
sicherte Person in der Bestattungs-Vorsorgeversicherung.

■■   Versicherte Leistung
Die IDEAL Vorsorge GmbH hat für Sie die Kosten versichert, die bei Tod der Versicherten Person im 
Ausland für deren Überführung aus dem Ausland auf direktem Weg per Kraft- oder Luftfahrzeug 
zum Begräbnisort in der Bundesrepublik Deutschland entstehen.

Die Kosten eines Überführungs-/Zinksargs einschließlich der Einbalsamierung sind bis zu
1.030 € versichert, soweit diese Maßnahmen durch gesetzliche Regelungen am Sterbeort oder 
Bestimmungen des überführenden Luftfahrtunternehmens vorgeschrieben sind.

Insgesamt werden maximal

· 5.200 € für eine Rückholung aus dem europäischen Ausland bzw.

· 10.300 € für eine Rückholung aus dem außereuropäischen Ausland erstattet.

Dem in Deutschland ausführenden Bestatter werden pauschal 103 € für Kosten gezahlt.

Zusätzlich werden die Mehrkosten (im Verhältnis zur gebuchten Reise), die durch den Tod der 
Versicherten Person für die Rückreise des überlebenden Ehepartners bzw. des in eheähnlicher Ge-
meinschaft lebenden Partners aus dem Ausland zum Wohnort in die Bundesrepublik Deutschland 
per Kraft- oder Luftfahrzeug entstehen, bis zu 2.560 € erstattet.

Als Ausland gilt jedes Land mit Ausnahme der Bundesrepublik und der Länder, in denen die Versi-
cherte Person ihren Erst- oder Zweitwohnsitz hat.

■■   Ausschlüsse
Ausgeschlossen ist der Ersatz von Kosten,

· soweit ein anderer Kostenträger (z.B. eine entsprechende Reise- oder Krankenversicherung) 
die Kosten ersetzt,

· wenn der Tod unmittelbar oder mittelbar durch die aktive Teilnahme der Versicherten Person  
an Kriegsereignissen verursacht wurde,

· wenn der Tod durch innere Unruhen verursacht wurde und die Versicherte Person auf Seiten 
der Unruhestifter teilgenommen hat,

· wenn der Tod von der Versicherten Person vorsätzlich herbeigeführt wurde (Selbsttötung).

Bestehen für die Versicherte Person bei der IDEAL Vorsorge GmbH bzw. der IDEAL Lebensversiche-
rung a.G. mehrere Versicherungs- oder Bestattungsvorsorgeverträge, für die eine Rückholkosten-
versicherung für im Ausland verstorbene Personen ohne Mehrbeitrag abgeschlossen ist, kann die 
Versicherungsleistung nur aus einem dieser Verträge in Anspruch genommen werden.
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■■   Beitrag und Dauer des Versicherungsschutzes
Die Rückholkostenversicherung ist für Sie ohne Mehrbeitrag.

Der Versicherungsschutz aus der Rückholkostenversicherung endet

· mit Beendigung der Bestattungs-Vorsorgeversicherung bei der IDEAL Lebensversicherung a.G.

· mit vorzeitiger Beitragsfreistellung der Bestattungs-Vorsorgeversicherung bei der IDEAL 
Lebensversicherung a.G. 

· mit dem Widerruf durch die IDEAL Vorsorge GmbH
 Der Widerruf ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dieser liegt insbesondere dann vor, wenn 

die IDEAL Vorsorge GmbH keinen Versicherungsschutz für das Rückholkostenrisiko am deut-
schen Versicherungsmarkt mit zu Beginn des Vertrages vergleichbaren Konditionen, auf Basis 
dieser Bedingungen erhält. Im Fall des Widerrufs werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

Diese Versicherung besteht zurzeit bei der AachenMünchener Versicherung AG. Wir behalten uns 
vor, die Versicherung in Zukunft auch bei einem anderen Versicherer für die Versicherte Person abzu-
schließen.

■■   Erforderliche Nachweise
Zur Leistungsregulierung sind folgende Unterlagen in deutscher Sprache bzw. in beglaubigter Über-
setzung erforderlich:

· der amtliche Nachweis über den Todeszeitpunkt und den Todesort

· eine Bestätigung der Todesart durch einen Arzt oder eine Polizeibehörde

· Kopien des Schriftwechsels mit dem Bestatter sowie die Originalrechnung des Bestatters

· die Originalrechnung des mit der Überführung beauftragten Unternehmens

■■   Mitteilungen
Mitteilungen, insbesondere die Meldung des Todesfalls, richten Sie bitte an:

IDEAL Vorsorge GmbH
Ein Unternehmen der IDEAL Gruppe
Kochstraße 66 · D-10969 Berlin
Telefon: 030/ 25 87 259

bzw. aus dem Ausland
Telefon: +49 (0)30/ 25 87 259
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